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 FOLGESCHÄDEN VON INDIREKTEM BLITZSCHLAG AN

 MASTGEFLÜGEL

 In  Erweiterung der AFB97, Art. 2, Punkt 5., besteht Versicherungsschutz auch für Schäden an Mastge-
 flügel, die als Folge eines Schadens durch Überspannung und Induktion infolg Blitzschlages oder  at-
 mosphärischer Entladungen entstehen (insbesondere Erstickungstod durch Lüfterausfall).

 Die  in der Polizze für diese Position ausgewiesene Versicherungssumme bildet die Grenze der Ersatz-
 leistung des Versicherers nach Maßgabe des Artikel 8 der Allgemeinen Bedingungen für die  Sachversi-
 cherung (ABS).

 Voraussetzung für die Entschädigungsleistung ist das Vorhandensein einer netzunabhängigen Alarmanla-
 ge, welche den Ausfall der elektrischen Einrichtungen und Installationen im Mastgeflügelstall zuver-
 lässig anzeigt.
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